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kein Fall des g 54 Abs. 2 vorliegt, nämlich eine das Fortkommen 

nach der Strafentlassung fördernde Anschaffung, stellt keine denk- 

unmögliche Gesetzesauslegung dar. 
Der Beschwerdeführer ist daher nicht in seinem verfassungs- 

gesetzlichen Recht auf Unversehrtheit des Eigentums verletzt worden. 
Die im Beschwerdefall angewendeten Bestimmungen des Straf- 

vollzugsgesetzes verstoßen nicht gegen den Gleichheitssatz, sie 
dienen vielmehr dessen Verwirklichung, nämlich der Herstellung 

gleicher Verhältnisse des Strafvollzuges. Auch die Bestimmung des 
Gesetzes über die Rücklage (g 54 Abs. 3) beruht auf keiner sach- 

widrigen Unterscheidung, sondern trägt dem Gedanken Rechnung, 
dem Strafgefangenen für die Zeit nach Verbüßung seiner Strafe 
Mittel zu reservieren. 

Die angefochtene Entscheidung ist daher nicht auf Grund eines 
verfassungswidrigen Gesetzes erlassen worden. 

Das Verhalten der belangten Behörde ist frei von jeglicher Will- 
kür. Somit ist auch durch die Handhabung des Gesetzes durch die 
Behörde der Beschwerdeführer nicht in seinem Gleichheitsrecht ver- 
letzt worden. 

Seine Beschwerde war infolgedessen als unbegründet abzuweisen. 
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Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

I. Nach dem Vorbringen in der Beschwerde hat der Betriebsrat 
der U. -Baugesellschaft in Wien Ende des Jahres 1969 ersucht, 
den 2. Jänner 1970 (Freitag) und den 5. Jänner 1930 (Montag) frei- 
zugeben, da diese Tage zwischen Feiertagen und einem Sonntag 
liegen. Es wurde angeboten, diese Tage einzuarbeiten. Mit Schrei- 
ben vom 10. Dezember 1969 hat die Firma dem Arbeitsamt Bau-Holz 
die „Einarbeitungszeiten" bekanntgegeben. Die Arbeitsstunden für 
Freitag, den 2. Jänner 1930 im Ausmaß von 6 Stunden, und für 
Montag, den 5. Jänner 1970 im Ausmaß von 9 Stunden, zusammen 
15 Stunden, sollten am Freitag, den 5. Dezember 1969, am Freitag, 
den 12. Dezember 1969 und Freitag, den 19. Dezember 1969 mit je 
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4, 5 Stunden, zusammen 13, 5 Stunden eingearbeitet werden, der Rest 

von 1, 5 wurde den Arbeitern geschenkt. 
Es ist unbestritten, daß am 5. und am 19. Dezember 1969 wegen 

Schlechtwetters die geplante Einarbeitung nicht stattgefunden hat. 

Am 2. Feber 1970 hat die beschwerdeführende U. -Baugesellschaft 
für den Lohnabrechnungszeitraum vom 1. bis 31. Dezember 1969 
die Rückerstattung von ausbezahlten Schlechtwetterentschädigungen 
zwar auch für Arbeitsausfälle am 5. und am 19. Dezember 1969 
begehrt, jedoch nur für die Ausfälle während der normalen Arbeits- 
zeit und nicht für die wegen Schlechtwetters ausgefallenen Einarbeits- 
stunden an diesen Tagen. 

Am 16. Feber 1930 wurde für den Lohnabrechnungszeitraum vom 
1. bis 31. Jänner 1970 die Rückerstattung einer Schlechtwetterent- 
schädigung für Auszahlungen an 33 Arbeitskräfte für je 3, 5 bzw. 
4 Stunden von zusammen 8030'95S begehrt. Von den insgesamt 
gemeldeten Ausfallsstunden entfielen 442 Stunden auf den 2. Jänner 
1930 und den 5. Jänner 1930, an denen keine Arbeit vorgesehen war, 
und 29 Arbeitsstunden auf den 9. , 22. und 23. Jänner 1930. 'Die 

Schlechtwetterentschädigung hiefür macht 456'55 S aus. 
Nach einem Vermerk vom 4. Juni 1970 wurde dem mit der 

Prüfung des Antrages vom 16. Feber 1970 betrauten Beamten des 
Arbeitsamtes von einem Angestellten der U. -Baugesellschaft mitge- 
teilt, daß im Antrag irrtümlich die Rückerstattung für die eingearbei- 
teten Tage (2. und 5. Jänner 1930), anstatt für die Einarbeitungszeiten 
vom 5. und 19. Dezember 1969, begehrt worden sei. 

Dieses Erstattungsbegehren, wie es am 16. Feber 1970 gestellt 
worden war, hat die beschwerdeführende U. -Baugesellschaft nicht 
modifiziert. 

Das Arbeitsamt Bau-Holz hat mit Bescheid vom 24. August 1970 
dem am 16. Feber 1930 gestellten Antrag auf Rückerstattung ausbe- 
zahlter Schlechtwetterentschädigung für den Lohnabrechnungszeit- 
raum 1. Jänner bis 31, Jänner 1930 nur in der berichtigten Höhe von 
456'55 S stattgegeben. 

Das Landesarbeitsamt Wien hat mit dem Bescheid vom 25. Sep- 
tember 1970, GZ. IV/3533 B, der Berufung der U. -Baugesellschaft 
keine Folge gegeben. 

Auf das Verfahren über einen Erstattungsantrag finden die Vor- 
schriften des AVG. 1950, BGBI. Nr. 172, mit der Maßgabe Anwen- 
dung, daß im Berufungsverfahren das Landesarbeitsamt endgültig 
entscheidet. 

Mit dem Bescheid des Landesarbeitsamtes vom 25. September 1930 
ist somit der Instanzenzug erschöpft. 
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Diesen Bescheid bekämpft die beschwerdeführende Firma mit 
ihrer auf Art. 144 B-VG. gestützten Beschwerde. Sie behauptet in 
dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Eigentumsrecht verletzt 
worden zu sein. Die Behörde habe die Bestimmungen des Bauarbeiter- 
Schlechtwetterentschädigungsgesetzes in denkunmöglicher Weise 
angewendet. Ihre Entscheidung stehe damit einem gesetzlos ergan- 
genen Akte gleich. 

Die belangte Behörde hat die Verwaltungsakten vorgelegt und 
eine Gegenschrift eingebracht, in der die Abweisung der Beschwerde 
beantragt wird. 

II. a) Nach ) 4 Abs. 1 Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungs- 
gesetz 1957, BGBI. Nr. 129/1957, haben die Dienstgeber den Arbei- 
tern, die wegen Schlechtwetters einen Arbeitsausfall erleiden, der mit 
einem Lohnausfall verbunden ist, eine Schlechtwetterentschädigung 
zu gewähren. Nach g 4 Abs. 2 ist diese Entschädigung für ausgefallene 
Arbeitsstunden zu leisten, in denen ohne Störung durch Schlecht- 
wetter nach der für die Arbeitsstelle geltenden betrieblichen Arbeits- 
zeit gearbeitet worden wäre. Nach g 6 Abs. 1 beträgt die Schlecht- 
wetterentschädigung 60 v. H. des Lohnes, der unter Zugrundelegung 
der für die Arbeitsstelle geltenden betrieblichen Arbeitszeit ohne 
Arbeitsausfall gebührt hätte. g 8 Abs. 1 bestimmt, daß dem Dienst- 
geber auf Antrag die als Schlechtwetterentschädigung ausbezahlten 
Beträge zuzüglich eines Bauschbetrages von 25 v. H. der ausbezahlten 
Schlechtwetterentschädigung als Abgeltung für die in der Zeit des 
Arbeitsausfalles geleisteten Sozialabgaben rückerstattet werden. 
Hiezu besagt g 10 Abs. 1, daß der Antrag auf Rückerstattung der 
Beträge gemäß g 8 Abs. 1 (Erstattungsantrag) vom Dienstgeber bei 
dem nach der Lage der Arbeitsstelle zuständigen Arbeitsamt, in 
Wien beim zuständigen Facharbeitsamt, einzubringen ist. Er muß bei 
sonstigem Verlust des Anspruches auf Erstattung spätestens inner- 
halb von sechs Wochen nach Ablauf des Lohnabrechnungszeitraumes 
gestellt werden, für den die Rückerstattung beantragt wird. 

b) Nach der ständigen Judikatur des Verfassungsgerichtshofes 
sind unter „Eigentum" nach Art. 5 StGG. nur Privatrechte zu verste- 
hen. Durch einen Bescheid, mit dem die Gewährung nicht im Privat- 
rechte begründeter, sondern hoheitlich gestalteter Leistungen auf 
Grund öffentlich-rechtlicher Regelungen abgelehnt wird, wird nicht 
in das Eigentum eingegriffen (VerfGH. Slg. Nr. 4478/1963; ebenso 
VerfGH. Slg. Nr. 3508/1959, Nr. 4023/1961, Nr. 4352/1963 u. a. m. ). 

Die Regelung des Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgeset- 
zes über die Rückerstattung der als Schlechtwetterentschädigung aus- 
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bezahlten Lohnausfälle gewährte einen öffentlich-rechtlichen An- 
spruch, dem Dienstgeber steht gegen den Bund kein privatrechtlicher 
Anspruch zu. 

c) In breiten Ausführungen beschäftigt sich die Beschwerde mit 
dem Erlaß des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 
30. November 1964, Zl. 111-66. 698-13/1964. Darin wird, wie die belangte 
Behörde in ihrer Gegenschrift bekannt gibt, gesagt: „Die Rückerstat- 
tung von Schlechtwetterentschädigungen, die für Arbeitsausfälle an 
Einarbeitungstagen (Tage, an denen die Einarbeitung stattfindet) 
gewährt wurden, ist innerhalb von 6 Wochen nach Ablauf jenes 
Lohnabrechnungszeitraumes zu beantragen, in welchen der Einarbei- 
tungstag (und nicht der später liegende eingearbeitete Tag) fällt". 
Auf diesen Erlaß hat das Landesarbeitsamt in der Usterreichischen 
Bau-Zeitung, Nr. 46 vom 15. November 1969, hingewiesen. 

Der Erlaß wird in der Beschwerde als eine gesetzwidrige Rechts- 
verordnung bezeichnet. 

Auch wenn der Erlaß im Beschwerdefall angewendet worden wäre, 
so ergäbe sich noch immer keine Verletzung des Eigentumsrechtes. 
Er ist aber nicht angewendet worden und war auch nicht anzuwenden. 

Die Beschwerdeführerin hat in ihrem Rückerstattungsantrag vom 
16. Feber 1930 den Ersatz von Schlechtwetterentschädigungen für den 
2. Jänner 1930 und den 5. Jänner 1930 begehrt. An diesen Tagen ist 
aber nicht gearbeitet worden, die Arbeiter haben infolgedessen kei- 
nen Lohnausfall wegen Schlechtwetters erlitten. Ein Erstattungs- 
antrag für die Einarbeitungszeiten, 5. und 19. Dezember 1969, ist 
nicht gestellt worden. 

Der Erlaß, der die Zulässigkeit von Erstattungsanträgen für Ein- 
arbeitungstage (hier 5. und 19. Dezember 1969) zum Inhalt hat, war 
somit auf den Beschwerdefall nicht anzuwenden. 

d) Die Beschwerdeausführungen enthalten keine Ausführungen 
in der Richtung einer Verletzung des Gleichheitsrechtes. 

Aber auch das Verwaltungsgeschehen enthält nichts, was darauf 
schließen ließe, daß sich die Behörde bei ihrer Entscheidung von 
unsachlichen Gründen bestimmen habe lassen. 

So ist es insbesondere frei von Willkür, wenn die Behörde die 
Auffassung vertritt, daß ein Ausfall von Arbeitsstunden wegen 
Schlechtwetters nur vorliegt, wenn eine Arbeit vorgesehen war. 

Die weitere Prüfung des Verwaltungsverfahrens ergibt somit 
auch nicht die Verletzung des Rechtes auf Gleichheit. 

III. Die Beschwerdeführerin ist in keinem verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Recht verletzt worden. Ihre Beschwerde war infolge- 
dessen als unbegründet abzuweisen. 


